
Bekanntmachung 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20. Dezember 2022 folgende 
Änderungen der aktuellen Gebührenordnung für die Benutzung der Turn- und 
Festhalle Hausen im Wiesental beschlossen: 

1. 

§ 4 Nebenkosten erhält folgende neue Fassung: 

§4 
Nebenkosten 

Als Nebenkosten werden erhoben (Strom, Heizung/Gas, Telefon, Abfallgebühren) 
1. Strom pro kWh 0,70 EURO 
2. Gas pro cbm 1, 75 EURO 
3. Benutzung Telefon je Gebühreneinheit 0, 15 EURO 
4. Abfallgebühr je Müllsack entsprechend der jeweils vom 

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
des Kreises geltenden Gebühr 

II. 

§ 6 Sonstige Gebühren erhält folgende neue Fassung: 

§6 
Sonstige Gebühren 

Die sonstigen Gebühren beziehen sich außerhalb von Veranstaltungen auf Trainings 
und Übungsstunden, wobei grundsätzlich für örtliche Sportvereine und kulturelle 
Vereine Gebührenfreiheit für den Jugendbereich (0-18 Jahre) eingeräumt wird. 

Im Einzelnen werden die sonstigen Gebühren wie folgt festgesetzt: 

1. Trainings- und 
Übungsstunden 

2.Sauna 

je Übungsstunde (45 Minuten) 9,00 EURO 
( es besteht grundsätzlich Aufzeichnungspflicht im 
Hallenbuch) 

pro Benutzer/in im Rahmen des 
Übungsbetriebes 3,00 EURO 
oder bei Sportvereinen Jahrespauschale 
entsprechend Einzelregelung 
(für Ringer zwecks Wettkampfvorbereitung 
keine Gebühr, jedoch besteht Aufzeichnungs 
pflicht im Hallenbuch) 
Bemerkung: Die Benutzung der Sauna ist 
während lfd. Veranstaltungen ausgeschlossen 

III. 

Die Änderungen dar Gebührenordnung für die Benutzung der Turn- und Festhalle 
Hausen im Wiesental treten zum 01.01.2023 in Kraft. 

Hausen im Wiesental, den 23. Dezember 2022 

Ma~ 
Bürgermeister 



Vorstehende Änderung der Gebührenordnung für die Benutzung der Turn- und Festhalle 
Hausen im Wiesental wurde nach der örtlichen Bekanntmachungssatzung (Satzung über 
die Form der öffentlichen Bekanntmachung) vom 28.05.1996 

durch Einrücken in das eigene Amtsblatt (Hausener Woche der Gemeinde Hausen im 
Wiesental) 

am 23.12.2022 öffentlich bekannt gemacht. 

Hausen im Wiesental, den 23.12.2022 

ua2r- 
Fachbeamter des Finanzwesens 


